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den haben das Recht, ihre Initiative in allen Fragen, 
die die Lage der Jugend, die Verbesserung der Arbeit 
der Betriebe oder der Verwaltungen bei der Durchfüh
rung des neuen Kurses sowie den Kampf gegen Büro
kratismus, Sabotage und Mängel in der Arbeit betref
fen, ungehindert und überall zu entfalten. Sie sollen 
die Dispatcher der Betriebe unterstützen. Durch die 
Betriebsleitungen bzw. Abteilungsleitungen sind mit 
den Kontrollposten regelmäßig Aussprachen über die 
Ergebnisse ihrer Arbeit zu führen.

Weitere Förderung der Berufsausbildung
§ 4

Im Jahre 1954 sind 194 000 Jugendliche in Lehrstellen 
zu vermitteln.

§ 5
Jugendliche, die die Oberschule verlassen und das 

Studium an einer Hochschule nicht aufnehmen, sind in 
Lehr- und Arbeitsstellen zu vermitteln, die ihren 
Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechen.

§ 6
(1) Für die Jugendlichen, die vom Plan für Berufs

ausbildung nicht erfaßt werden, sind Arbeitsstellen im 
Arbeitskräfteplan der Deutschen Demokratischen 
Republik vorzusehen.

(2) Das Staatssekretariat für Berufsausbildung und 
das Ministerium für Arbeit werden beauftragt, zur 
Durchführung der in den §§ 4, 5 und 6 Abs. 1 genann
ten Aufgaben die erforderlichen Maßnahmen im Ein
vernehmen mit den zuständigen Ministerien festzulegen.

§ 7
(1) Für die unentgeltliche Belieferung der Berufs

schüler mit Lehrbüchern, für Ausbildungs- und Wirt
schaftsbeihilfen der Lehrlinge sowie für die Arbeit in 
den Lehrlingswohnheimen werden im Jahre 1954 im 
Staatshaushaltsplan 42,3 Millionen DM bereitgestellt.

(2) Für die Durchführung des Unterrichts der betrieb
lichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen, kaufmänni
schen und allgemeinen Berufsschulen, der Fachschulen 
sowie für das Fachschulfern- und -abendstudium 
werden 416,9 Millionen DM bereitgestellt.

§ 8
Im Jahre 1954 werden für den Neubau und die Erwei

terung von Lehrwerkstätten, Betriebs-, gewerblichen, 
landwirtschaftlichen, kaufmännischen und allgemeinen 
Berufsschulen und Lehrlingswohnheimen insgesamt
56,0 Millionen DM bereitgestellt. §

§ 9
Zur Verbesserung der Berufsausbildung werden die 

Betriebsleitungen der volkseigenen Betriebe der Indu
strie und Landwirtschaft, des Handels, des Transport
wesens und des Post- und Fernmeldewesens, in denen 
Lehrlinge ausgebildet werden, verpflichtet, über die 
ständigen Produktionsbesprechungen hinaus vierteljähr
lich mindestens einmal mit den Ausbildungsleitern, dem 
Leiter der Betriebsberufsschule, der Betriebsgewerk
schaftsleitung und Vertretern cjer FDJ-Betriebsgruppe 
den Stand und alle Probleme der Berufsausbildung, 
besonders hinsichtlich der Erteilung der Produktions
auflagen für die Lehrwerkstätte, der Ausrüstung der 
Lehrwerkstätte . und des Einsatzes der auslernenden 
Jugendlichen zu beraten.

§ 10
(1) Die Betriebsleitungen der volkseigenen Betriebe 

werden beauftragt, bei der Ausarbeitung der Produk
tionspläne die zur produktiven Ausbildung der Lehr

linge entsprechend den Ausbildungsunterlagen notwen
digen Produktionsauflagen für die Lehrwerkstätten zu 
berücksichtigen. Die erforderlichen technischen Unter
lagen und Materialien sind bereitzustellen.

(2) Ist eine Einbeziehung der Lehrwerkstatt in die 
Produktion des Betriebes nicht möglich, so ist die Be
triebsleitung verpflichtet, für die Lehrwerkstatt beson
dere, ihrer Eigenart entsprechende Produktionsaufgaben 
zu schaffen.

(3) Die Ministerien und Staatssekretariate werden an
gewiesen, keinen Produktionsplan zu bestätigen, in dem 
nicht die Produktionsaufgaben für die Lehrwerkstätten 
enthalten sind.

§ П
(1) Die Betriebsleitungen haben dafür zu sorgen, daß 

die jugendlichen Lehrlinge nach ihrer Lehrabschluß
prüfung entsprechend dem erlernten Beruf und ihren 
Fähigkeiten in der Produktion eingesetzt werden.

(2) Sofern aus betrieblichen Gründen dafür ent
sprechende Voraussetzungen nicht vorhanden sind, ist 
im Rahmen der einzelnen Fachministerien im Einver
nehmen mit den betreffenden Jugendlichen ein Aus
tausch vorzunehmen.

(3) Jugendlichen unter 18 Jahren sowie Jungfach
arbeitern während des ersten Jahres nach dem Lehr
abschluß darf nur nach vorheriger Zustimmung durch 
die zuständige Abteilung Arbeit und Berufsausbildung 
gekündigt werden. Dies gilt nicht für fristlose Entlas- 
sungen. 8 12

Die Ministerien und Staatssekretariate, denen Be
triebe unterstellt sind, die Jugendliche auf dem Gebiet 
des Handels ausbilden, haben im Einvernehmen mit 
dem Staatssekretariat für Berufsausbildung bis zum 
1. April 1954 eine Anordnung über die Berufsausbildung
im Handel zu erlassen. „

S 13
(1) Die Leitungen der volkseigenen Betriebe der Indu

strie und Landwirtschaft werden verpflichtet, die Bil
dung und Tätigkeit der „Klubs Junger Techniker“ und 
„Klubs Junger Agronomen“ in jeder Weise zu unter
stützen. Die notwendigen Räume, betrieblichen Einrich
tungen und Materialien sind von den Betriebsleitungen 
bereitzustellen. Die Unterstützung soll vor allem 
dadurch erfolgen, daß die Betriebe technische Konferen
zen über die Anwendung von Neuerermethoden und 
die Methoden zur Qualitätsverbesserung, technische 
Abende und Treffen mit Nationalpreisträgern, Helden 
der Arbeit und Aktivisten organisieren und den Jugend
lichen die Teilnahme an Besichtigungen, Exkursionen 
und Betriebsausstellungen ermöglichen.

(2) Für die Unterstützung der Arbeit der „Klubs 
Junger Techniker“ und „Klubs Junger Agronomen“ 
werden im Jahre 1954 709 000 DM zur Verfügung ge
stellt.

§ 14
Die Durchführung der Berufswettbewerbe der deut

schen Jugend ist durch die Betriebsleitungen und die 
Schulleitungen der Berufsschulen zu unterstützen. Die 
in den Berufswettbewerben ermittelten besten Lehr
linge sind mit Sachprämien auszuzeichnen. Dafür erfor
derliche Mittel sind aus dem Direktorfonds zu ent
nehmen. Im Haushalt der Republik werden für die 
Durchführung der Berufswettbewerbe im Jahre 1954 
156 000 DM bereitgestellt.

§ 15
In Verbindung mit der Freien Deutschen Jugend und 

dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund ist durch das 
Staatssekretariat für Berufsausbildung ein Kulturwett
bewerb der Kulturgruppen der Lehrlinge und Berufs-


